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Stadtsanierung Waltershausen  
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
über ein Jahr ist es her, dass wir mit Ihnen, im Zuge des 30-jährigen Jubiläums der Stadtsanierung, auf eine Zeitreise 
gegangen sind.  
Eine Weile haben wir pausiert, alte Projekte sortiert, Unterlagen gesichtet und Informationen zusammengestellt,  
um Ihnen nun weitere Baumaßnahmen der Stadtsanierung vorstellen zu können.  
 
Beginnen möchten wir im heutigen Artikel mit dem grundhaften Ausbau der Schulgasse in Waltershausen. 
Die Schulgasse ist eine Verbindungsstraße zwischen der Hauptstraße und dem Schulplatz und zählt damit zum 
Stadtkern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitte des Jahres 2007 begann das Bauvorhaben in Abstimmung mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha 
und Landkreisgemeinden. 
Alle Ver- und Entsorgungssysteme und alle Teileinrichtungen der Straße wurden saniert bzw. erneuert.  
Die Baumaßnahme wurde mit dem Jahreswechsel abgeschlossen.  
Von den Gesamtkosten in Höhe von ca. 165.000 € konnten ca. 110.000 € aus Städtebaufördermitteln finanziert 
werden. 
 
Die unteren Fotos sollen noch einmal verdeutlichen, wie sich das Bild der Schulgasse im Zuge der Sanierung 
gewandelt hat. Erinnern Sie sich noch? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihr Bürgermeister Michael Brychcy 
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Stadtverwaltung Waltershausen
Post- und Besucheranschrift
Stadtverwaltung Waltershausen
Markt 1
99880 Waltershausen

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:

Montag geschlossen bzw. nach Terminvereinbarung
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

Während der genannten Öffnungszeiten sind auch Termine nach 
Vereinbarung möglich!
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Rufnummer 03622/630-0.
Die direkten Telefonnummern unserer Mitarbeiter finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.waltershausen.de.

Schloss Tenneberg:
Unser Museum im Schloss Tenneberg hat folgende Öffnungszeiten:

Mittwoch - Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr

Anschrift:
Schloss Tenneberg
Tennebergstr. 1
99880 Waltershausen

Kontakt:
Herr Raimann
Tel.: 03622 / 6 91 70
E-Mail: info@schloss-tenneberg.de

Öffnungszeiten der Stadtinformation/ 
Stadtbibliothek:

Montag geschlossen
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

Schiedsstelle
Die Schiedsstelle in Waltershausen ist eine Einrichtung zur Schlich-
tung kleiner Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, haupt-
sächlich im Nachbarrecht. Das vor der Schiedsstelle durchzuführende 
Schlichtungsverfahren hat das Ziel einen Vergleich herbeizuführen, 
also den Betroffenen zu einer Einigung zu verhelfen.

Die Schiedsstelle ist nicht für die Beratung und Bearbeitung von 
Rentenangelegenheiten zuständig.

Die Schiedspersonen der Stadt Waltershausen, Frau Trautmann (Vor-
sitzende der Schiedsstelle) und Herr Liebetrau (stell. Vorsitzender der 
Schiedsstelle) stehen Ihnen zur gern Verfügung.

Kontakt: Postanschrift:
Schiedsstelle Waltershausen Schiedsstelle Waltershausen
Vereinshaus Altes Spital, (1. Etage) Hauptstraße 22
Hauptstraße 22 99880 Waltershausen
99880 Waltershausen

Telefonisch erreichbar:
03622 / 200836 und 0176/11630135

Gern können Anfragen auch per E-Mail
an folgende Adresse gesendet werden:
schiedsstelle-waltershausen@t-online.de

Bitte melden Sie sich bei sämtlichen Anfragen
über die oben genannten Telefonnummern oder
schriftlich per E-Mail.
Die Schiedspersonen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.waltershausen.de! Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst Ärzte

Notdienstzentrale Süd:

Krankenhaus Friedrichroda ....................................... Tel. 03623/35 00

Kassenärztliche Bereitschaft:

13:00 Uhr bis 7:00 Uhr ......................................... Tel. 03623/31 07 91

Bereitschaftsdienst Zahnarzt:

Notdienst: 0180 5 90 80 77

Im Falle einer lebensbedrohlichen Notfallsituation wenden Sie 
sich bitte sofort an die Rettungsleitstelle - Notruf 112.

Not- und Sonntagsdienst der Apotheken
von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am folgenden Tag

Freitag 29.09.2023 Alte Apotheke
Samstag 30.09.2023 Apotheke am Klaustor
Sonntag 01.10.2023 Apotheke Ibenhain
Montag 02.10.2023 Perthes Apotheke
Dienstag 03.10.2023 Falken/Hörsel Apotheke
Mittwoch 04.10.2023 Markt Apotheke
Donnerstag 05.10.2023 Perthes Apotheke
Freitag 06.10.2023 St. Georg Apotheke
Samstag 07.10.2023 Hof Apotheke
Sonntag 08.10.2023 Schloß Apotheke
Montag 09.10.2023 Thuringia Apotheke
Dienstag 10.10.2023 Adler Apotheke
Mittwoch 11.10.2023 Alte Apotheke
Donnerstag 12.10.2023 Apotheke Klaustor
Freitag 13.10.2023 Apotheke Ibenhain

Adler Apotheke
Marktplatz 6, Ohrdruf   Tel.: 0 36 24/31 21 05
Alte Apotheke
Markt 7, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/90 26 89
Apotheke Ibenhain
H.-Heine-Str. 27a, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 83 87
Berg Apotheke
Lauchagrund 6, Tabarz   Tel.: 03 62 59/6 22 28
Falken Apotheke
Hauptstr. 78, Tambach-Dietharz   Tel.: 03 62 52/3 13 13
Hörsel Apotheke
Schulhög 2, Mechterstädt   Tel.: 0 36 22/90 73 22
Hof Apotheke
Marktstraße 7, Friedrichroda   Tel.: 0 36 23/3 66 00
Markt Apotheke
Bremer Straße 1, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 88 68
Perthes Apotheke
Bebraer Straße 1, Friedrichroda   Tel.: 0 36 23/20 08 70
Schloß Apotheke
Marktstraße 4, Ohrdruf   Tel.: 0 36 24/31 46 70
St. Georg Apotheke
Karl-Ernst-Str. 2, Georgenthal   Tel.: 03 62 53/2 51 92
Thuringia Apotheke
Hauptstr. 40, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 90 48
Apotheke am Klaustor
Hauptstraße 9, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/20 96 86

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.waltershausen.de!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, 16. Oktober 2023 um 19:00 Uhr, findet die nächste Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Waltershausen statt.

Ort: Sitzungssaal Historisches Rathaus
Markt 1, 99880 Waltershausen

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
 Bürgersprechstunde
1. Eröffnung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Tagesordnung öffentlicher Teil
5. Genehmigung der Niederschrift vom 03.07.2023
6. Burgruine Winterstein, Mauerwerksschalensicherung Durchfüh-

rungsbeschluss und Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur stu-
fenweisen Auftragsvergabeder Planungsleistungen und der Bauar-
beiten an der Westwand.

7. Zweckvereinbarung Ausarbeitung und Anfertigung der Beschilde-
rung der Wanderwege zwischen der Stadt Waltershausen und der 
Gemeinde Bad Tabarz

8. Industriegebiet IG 5 Waltershausen Ost/ HörselgauAusgleichsmaß-
nahme Amphibienleiteinrichtungen im Zuge der Ortsverbindungs-
straße Schnepfenthal-Ernstroda

 Abschluss eines Gestattungsvertrages mit dem Zweckverband In-
dustrie- und Gewerbegebiet Waltershausen-Ost/ Hörselgau“ und 
der Stadt Friedrichroda

9. Industriegebiet IG 5 Waltershausen Ost/ Hörselgau
 Ausgleichsmaßnahme Amphibienleiteinrichtungen im Zuge der 

Ortsverbindungsstraße Schnepfenthal-Ernstroda
 Abschluss einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Friedrichroda zur 

gemeinsamen Straßensanierung
10. 2. BA Liebensteiner Straße Winterstein, Nebenanlagen Bewilligung 

einer überplanmäßigen Ausgabe
11. Grundhafter Straßenausbau Thielberg in Winterstein
 Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe
12. Beteiligungsbericht der Energieversorgung Inselsberg GmbH für 

das Jahr 2022
13. Beteiligungsbericht der Kommunalen Informationsverarbeitung Thü-

ringen GmbH KIV für das Jahr 2022
14. Beteiligungsbericht der Stadt Waltershausen über die mittelbare Be-

teiligung an der Ohra Energie GmbH im Jahre 2022
15. Beteiligungsbericht der Stadt Waltershausen über die unmittelbare 

Beteiligung der Stadt Waltershausen an der Kommunalbeteiligung 
Ohra Energie GmbH für das Jahr 2022

16. Beteiligungsbericht der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha 
GmbH für das Jahr 2022

17. Beteiligungsbericht für die Verwaltungs- und Baugesellschaft mbH 
für das Jahr 2022

18. Änderung der Besetzung des Bau- und Umweltausschuss
19. Änderung der Besetzung des Ausschusses für Kultur-Soziales und 

Tourismus
20. Änderung der Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates der 

Energieversorgung Inselsberg GmbH
21. Änderung der Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Ver-

waltungs- und Baugesellschaft mbH
22. Änderung der Bestellung der Mitglieder des Planungsverbandes 

‚Industrie- und Gewerbegebiet Waltershausen - Ost/Hörselgau‘ der 
Stadt Waltershausen und der Gemeinde Hörsel

23. Änderung der Bestellung der Mitglieder des Zweckverbandes ‚In-
dustrie- und Gewerbegebiet Waltershausen - Ost/Hörselgau‘ der 
Stadt Waltershausen und der Gemeinde Hörsel

24. Information zur Eilentscheidung nach § 30 Thür KO
25. Anfragen und Mitteilungen

Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Brychcy
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Kunst und Sport bei GutsMuths -  
drei Sonderausstellungen!
Am Samstag, dem 30. September um 11 Uhr laden wir Sie zur nächs-
ten Ausstellungseröffnung mit Sekt in die GutsMuths-Gedächtnis-
halle Schnepfenthal ein:

„Kreativ und lebensfroh“
Werner Straube und Roland Scharff zum 85. - Malerei und Poesie

Zwei Freunde stellen erneut bei uns aus: Roland Scharff und Werner 
Straube. Die beide 85-jährigen sind jetzt künstlerisch kreativ, während 
sie früher beruflich erfolgreich waren: Dr. Scharf als Gynäkologe und Ge-
burtenhelfer in Friedrichroda; Herr Straube in leitender Position bei den 
Gummiwerken Waltershausen.

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung

des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) Hörsel/Nesse  
über die Durchführung von  

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung

Im Thüringer Gesetz über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbän-
den (GUV) vorn 28.05.2019 und auf 
Grundlage des § 31 Abs. 2 Thüringer 
Wassergesetz (ThürWG) in Verbin-
dung mit § 40 des Wasserhaushaltsge-

setzes (WHG) wurde festgelegt, dass die Unterhaltungspflicht der Ge-
wässer 2. Ordnung im Freistaat Thüringen, ab dem 01.01.2020 durch die 
gegründeten Gewässerunterhaltungsverbände erfolgt.
Die in den Zuständigkeitsbereich des GUV Hörsel/Nesse fallenden Ge-
wässer finden Sie auf unserer Internetseite (www.guv-hoersel-nesse.de) 
in der Rubrik - Downloads - Verbandsgebiet.

Im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 28. Februar 2024

werden durch den Bauhof des Gewässerunterhaltungsverband 
(GUV) Hörsel/Nesse und den von uns beauftragten Dienstleis-
tungsunternehmen die planmäßigen Unterhaltungsarbeiten, sowie 
die Gehölzpflege an den Gewässern 2. Ordnung im gesamten Ver-
bandsgebiet unter Berücksichtigung der entsprechenden natur-
schutzrechtlichen Schon- und Sperrzeiten durchgeführt. In wasser-
wirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasserabflusses oder 
der Hochwasservorsorge. Verkehrssicherungspflicht) muss die Gewäs-
serunterhaltung auch außerhalb dieser Zeiten erfolgen. Durch eine Frist-
verlängerung ist die Gehölzpflege bis zum 30.03.2024 möglich.

Auf Grundlage des § 41 WHG in Verbindung mit § 68 ThürWG kün-
digen wir hiermit die Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen 
und die damit verbundene vorübergehende Benutzung des jeweili-
gen Gewässers 2. Ordnung, sowie der Anlieger- und Hinterlieger-
grundstücke an.

Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnah-
men bitten wir um die Absicherung der notwendigen „Baufreiheit an den 
Gewässern und die Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt und zeit-
weisen Grundstücksbenutzung durch die mit den Unterhaltungsmaßnah-
men beauftragten Personen oder Dienstleistungsunternehmen.
Gemäß den Vorschriften des § 41 WHG und § 68 ThürWG haben die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten der Gewässer 2. Ordnung, sowie 
die Eigentümer der Anlieger- und Hinterliegergrundstücke zu dulden, 
dass die zur Unterhaltung verpflichteten Personen oder ihre beauftragten 
Personen und Unternehmen die Grundstücke betreten, vorübergehend 
benutzen und aus ihnen Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen.
Sie haben ferner zu dulden, dass die Uferbereiche im Interesse der Un-
terhaltung oder der naturnahen Entwicklung der Gewässer standortty-
pisch bepflanzt werden. Darüber hinaus haben die inhaber von Rechten 
und Befugnissen an Gewässern zu dulden, dass die Benutzung vorüber-
gehend behindert oder unterbrochen wird. Zudem sind alle Handlungen 
zu unterlassen, die die Gewässerunterhaltung unmöglich machen oder 
wesentlich erschweren würden. Entstehen durch die Handlungen der 
Gewässerunterhaltung Schäden am Eigentum (s. § 41 Abs. 4 WHG und 
§ 68 Abs. 2 ThürVVG), so hat der Geschädigte gegen die zur Unterhal-
tung verpflichtete oder beauftragte Person/Unternehmen Anspruch auf 
Schadenersatz. Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass nach § 38 
Abs. 4 WHG die Eigentümer und Nutzungsberechtigten verpflichtet sind, 
die Uferbereiche) Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre Funktionen 
nach § 38 Abs. 1 WHG zu erhalten und diese so zu bewirtschaften, dass 
die Gewässerunterhaltung und die damit verbundenen Arbeiten nicht be-
einträchtigt werden. Die Breite der Gewässerrandstreifen beträgt nach 
§ 29 ThürWG innerorts fünf Meter und außerorts zehn Meter von der 
Böschungsoberkante landeinwarts. Nach § 38 Abs. 4 Satz 4 WHG ist 
im Gewässerrandstreifen eine nicht nur zeitweise Ablagerung von Ge-
genständen (z. B. Gartenabfälle, Mähgut, Müll) die den Wasserabfluss 
behindern oder die fortgeschwemmt werden können verboten.

Für Rückfragen oder Abstimmungen im Zusammenhang mit der ange-
zeigten Gewässerunterhaltung stehen Ihnen e Mitarbeiter/-innen des 
Gewässerunterhaltungsverbands Hörsel/Nesse gern zur Verfügung.
Telefon: 36253 260790 E-Mail: info@guv-hoersel-nesse.de

Georgenthal, den 12.09.2023
Schwachheim
Geschäftsführer
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50. GutsMuths-Rennsteiglauf am 13. Mai 2023
+

160 Jahre Pierre de Coubertin,
Vater der modernen Olympischen Spiele

Alle 3 Sonderausstellungen sind bis 22. Oktober 2023 geöffnet:
Dienstag 10.00 - 13.00 Uhr, Mittwoch + Sonntag 13.00 - 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kamen Pawlow

GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal:
Telefon zu den Öffnungstagen: 03622/401391,
E-Mail Kamen.Pawlow@stadt-waltershausen.de,
WEB www.waltershausen.de

Im Rentenalter sind sie über ihr Hobby zu Künstlern geworden. Ihre 
beeindruckenden Bilder vom Realismus bis zur Abstraktion waren des 
Öfteren hier ausgestellt und sie haben auch gute Bilder der GutsMuths-
Sammlung-Gegenwartskunst gestiftet!
Roland Scharff dichtet zu jedem gemalten Bild oder malt zu jedem seiner 
Gedichte ein Bild! Und so werden Bild+Gedicht ausgestellt.
Hier seine Einladung in Reimen:

„Bilder und Lyrik aus unserer Welt“

Werner Straube (Gotha) und Roland Scharff (Friedrichroda) laden Euch 
herzlich ein, in der GutsMuths-Gedächtnishalle unsere Gäste zu sein!

Wir haben beide die Ü-80 überwunden und irgendwann herausgefunden,
dass es ist nie zu spät, Freizeit zu füllen durch Kreativität.

Wollt Ihr wissen, was uns treibt?
Die Mischung macht `s, es sind Gefühle

Der Eine malt, der Andre schreibt -
Natur, Gesellschaft, Politik -

Nehmen wir gern kritisch in den Blick.

Werner Straube, Herbst

Roland Scharff, Rheintal-Schlucht

In der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal wird auch zu Guts-
Muths Leben und Werk informiert und man kann ausgewählte Arbeiten 
aus unserer Kunstsammlung bewundern. Weiterhin zeigen wir Rahmen 
mit der interessanten Baugeschichte des Hauses und der schützenswer-
ten Natur Schnepfenthals.
Und im Sportsaal präsentieren sich bis 2 weitere Sonderausstellungen:
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Sozialverband VdK

Ortsverband Waltershausen

Wir sind für Sie da!!!
Sprech- und Beratungsstunden,

jeden Mittwoch von 10 - 13.00 Uhr im
Spittel, Hauptstr. 22, 99880 Waltershausen

Ev. Terminvereinbarungen unter:
H.-Jürgen Burkhardt (Vorsitzender)

Telefon: 03622/9093580 und 0179/5301851 und

Wilfried Löwe (Stellvertreter)
Telefon: 03622/66156 und 0176/76679794

Was kann der Sozialverband VdK für Sie tun?
Hilfe und Beratungen bei Anträgen und Widersprüchen. Nach nega-
tiven Bescheiden von der Rentenversicherung, Krankenkassen, der 
ARGE, Sozialämtern. Zuzahlungsbefreiungen, Pflegekassen, Pflege-
grade, Begutachtungen durch den MD (früher MDK), Anträge „Schwer-
behinderungen, Grad der Behinderung, Merkzeichen“ beim Sozialamt/
Versorgungsamt, Verschlimmerungsanträge, Widersprüche. Informati-
onen zur Vollmacht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung usw.
Also: wo andere Stellen aufhören, fangen wir erst richtig an!!
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